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 (1)  was ist eine lehre und welche Vorteile bietet sie?

Mit der lehre wird eine vollständige Berufsausbildung erworben. sie wird als duale ausbildung bezeich-
net, da sie an zwei lernorten – im lehrbetrieb und in der Berufsschule – stattfindet. der lehrling steht 
in einem ausbildungsverhältnis mit ihrem Betrieb und ist gleichzeitig schüler einer Berufsschule. die 
ausbildungszeit verteilt sich dabei 80 % auf den lehrbetrieb und 20 % auf die berufsschule. 

 

 (2)  wie lange dauert die lehre und wer darf sie beginnen? 

n   die lehrzeit des/der foto- und Multimediakaufmanns/-frau beträgt 3 Jahre, kann jedoch verkürzt 
werden, wenn bereits ausbildungen in inhaltlich ähnlichen lehrberufen oder gewissen schulen  
erworben wurden. 

n   alle personen, die 9 Jahre pflichtschule absolviert haben, dürfen eine lehre beginnen.
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(3)  wie werde ich ein lehrbetrieb? 

Vor aufnahme des ersten lehrlings müssen sie bei der lehrlingsstelle ihres Bundeslandes einen (ge-
bührenfreien) feststellungsantrag stellen. die lehrlingsstelle prüft, ob ihr Betrieb die folgenden Voraus-
setzungen für die ausbildung eines/einer foto- und Multimediakaufmann/-frau erfüllt:

n   rechtliche eignung: ihr Betrieb muss eine Gewerbeberechtigung für handelsgewerbe besitzen.
n   betriebliche eignung: ihr Betrieb muss so ausgestattet sein und so geführt werden, dass dem lehr-

ling alle im Berufsbild enthaltenen inhalte vermittelt werden können (siehe punkt 7). die Betriebsgröße 
ist dabei nicht entscheidend. Zudem muss eine für die lehrlingsausbildung geeignete person – ein 
ausbilder – zur Verfügung stehen (siehe punkt 4). (ist es nicht möglich alle inhalte in ihrem Betrieb zu ver-

mitteln, besteht auch die Möglichkeit, lehrlinge im rahmen eines ausbildungsverbundes auszubilden.)

wenn sind bereits ein lehrbetrieb sind bzw. waren, gilt folgendes:
n   Wenn sie in einem weiteren lehrberuf lehrlinge ausbilden wollen, müssen sie grundsätzlich erneut 

einen feststellungsantrag stellen. ist der bisher im Betrieb ausgebildete Beruf jedoch zumindest zur 
hälfte mit dem lehrberuf „foto- und Multimediakaufmann/-frau“ verwandt (dies ist bei allen lehrbe-
rufen des einzelhandels der fall), müssen sie keinen neuen antrag stellen. 

n   Wenn sie 10 Jahre keinen lehrling mehr ausgebildet haben, müssen sie erneut einen antrag stellen.

 

 (4)  wer bildet die lehrlinge aus und welche Qualifikation ist dafür nötig? 

in ihrem Betrieb muss jedenfalls eine für die lehrlingsausbildung geeignete person – ein Ausbilder – 
zur Verfügung stehen. dieser muss über eine entsprechende ausbilderqualifikation verfügen, welche 
neben fachkenntnissen auch berufspädagogische sowie rechtliche kenntnisse umfasst. Um diese  
Qualifikation nachzuweisen, gibt es folgende alternativen:

n   absolvieren eines Ausbilderkurses: dieser umfasst zumindest 40 Unterrichtseinheiten, schließt mit 
einem fachgespräch ab und wird von den Wirtschaftsförderungsinstituten der Wirtschaftskammer 
(Wifi) und den Berufsförderungsinstituten (bfi) angeboten. die kosten liegen bei ca. € 400 bis € 500 
(stand 2017).

n   ablegung der Ausbilderprüfung: die prüfungsgebühr beträgt € 119 (stand 2017).
n   ersatz durch gleichwertige prüfung/Ausbildung: Viele prüfungen und ausbildungen ersetzen die 

ausbilderprüfung bzw. den ausbilderkurs (für details siehe https://www.wko.at/service/bildung- 
lehre/ausbilderpruefung1.html).
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(5)  wie finde ich den richtigen lehrling? 

es gibt vielzählige Möglichkeiten lehrlinge zu finden. sie erhöhen ihre chancen, wenn sie auf mehrere 
Maßnahmen setzen:

n   lehrstellenbörse der WkO und des aMs (www.wko.at/lehrstellen)
n   Zusammenarbeit mit schulen (Betriebsbesichtigungen, schnupperlehre, präsentationen und Vorträge 

in schulen, teilnahme an elternabenden etc.)
n   präsentation des Unternehmens (tag der offenen tür, Berufsinformationsmessen etc.)
n   mundpropaganda (über Mitarbeiter, ausbilderkollegen, lieferanten, private kontakte etc.)

 

 (6)  wie wähle ich den geeigneten lehrling aus? 

Um jenen lehrling auszuwählen, dessen eignungsprofil dem beruflichen und betrieblichen anforde-
rungsprofil am ehesten entspricht, können sie neben der durchsicht der Zeugnisse und einem  
Vorstellungsgespräch auch tests durchführen. 

nähere informationen dazu erhalten sie im Berufsinformationszentrum der Wirtschaftskammer ihres 
Bundeslandes (https://www.wko.at/service/bildung-lehre/Berufs-_und_Bildungsberatung_der_ 
Wirtschaftskammern_und_Wi.html). 
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(7)  was muss ich tun, wenn ich den richtigen lehrling gefunden habe? 

1.  abschluss eines schriftlichen lehrvertrags (bei einem minderjährigen lehrling muss der Vertrag 
auch vom gesetzlichen Vertreter unterschrieben werden)

2.  meldung an die gebietskrankenkasse vor Beginn des lehrverhältnisses

3.  meldung an die zuständige berufsschule binnen 2 Wochen (auskunft bezüglich zuständiger Berufsschule 

erhalten sie bei der lehrlingsstelle ihres Bundeslandes bzw. siehe punkt 8)

4.  übermittlung des lehrvertrages an die lehrlingsstelle binnen 3 Wochen 

 

 (8)  Ist es möglich, Interessenten vor lehrbeginn zu testen? 

Berufspraktische tage bzw. Wochen – besser bekannt unter dem Begriff „schnupperlehre“ – bieten  
ihnen die Gelegenheit, potenzielle lehrlinge schon vor lehrbeginn kennen zu lernen und eine Voraus-
wahl zu treffen. die „schnupperlehre“ ist eine schulveranstaltung in der 8. bzw. 9. schulstufe, bei der  
die schüler für einen oder mehrere tage in Betriebe gehen und dort den arbeitsalltag miterleben.  
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(9)  wie läuft die betriebliche Ausbildung ab? 

Inhaltlich ist die betriebliche ausbildung gesetzlich in der ausbildungsordnung des foto- und 
Multimediakaufmanns/-frau geregelt. diese enthält das Berufsbild – eine art „lehrplan“ für den lehr-
betrieb. der schwerpunkt liegt dabei auf folgenden Bereichen:

n   Verkauf: Verkaufsvorbereitung, Warensortiment, Verkaufsförderung und Werbung, kundenberatung 
und Warenverkauf, Verkaufsabrechnung, kundenreklamationen

n   einkauf: einkaufsplanung und -abwicklung, Warenannahme, -übernahme und -lagerung

methodisch steht das prinzip „learning by doing“ im Vordergrund. sie integrieren ihren lehrling in die 
tägliche praktische arbeit und lassen ihn aufgaben und aufträge ausführen, die in ihrem Unternehmen 
zu erledigen sind. natürlich müssen sie auch Zeit für die einarbeitung und das üben der tätigkeiten  
einplanen.

 

 (10)  wie läuft die schulische Ausbildung ab? 

der lehrling ist zum Besuch der Berufsschule verpflichtet. die Zeit des Berufsschulbesuches ist auf die 
wöchentliche betriebliche arbeitszeit (= 38,5 stunden normalarbeitszeit) anzurechnen. der Besuch der 
Berufsschule ist je nach Bundesland unterschiedlich geregelt:

n   in wien findet ein wöchentlicher unterricht (zwei halbtage pro Woche) statt. Zuständig ist die Berufs-
schule für handel und reisen (für details siehe https://www.bshr.at/foto-und-multimedia).

n   in den restlichen bundesländern findet ein blockunterricht statt, bei dem die betriebliche ausbil-
dung für ca. zehn Wochen unterbrochen wird. für niederösterreich ist die landesberufsschule st. 
pölten zuständig (für details siehe http://lbsstpoelten.ac.at/). für Burgenland, kärnten, Oberöster-
reich, salzburg, steiermark, tirol und Vorarlberg ist die landesberufsschule 6 in salzburg zuständig 
(für details siehe https://www.lbs6.salzburg.at/hauptmenue/lehrberufe/foto-und-multimediakauf-
mann-frau/).

der lehrplan in der Berufsschule sieht folgende inhaltlichen schwerpunkte vor:
n   politische Bildung
n   deutsch und kommunikation
n   Berufsbezogene fremdsprache
n   Wirtschaftskunde mit schriftverkehr
n   Betriebswirtschaft
n   (computerunterstütztes) rechnungswesen
n   foto- und Multimedia-technik
n   Verkaufs- und Werbetechnik
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(11)  welche pflichten hat der lehrling aus dem lehrverhältnis? 

durch den lehrvertragsabschluss übernimmt der lehrling pflichten, die im Berufsausbildungsgesetz 
(BaG) festgelegt sind. die wichtigsten sind:

n   der lehrling muss sich bemühen, die fertigkeiten und kenntnisse seines lehrberufes zu erlernen.
n   übertragene aufgaben sind ordnungsgemäß durchzuführen.
n   Mit seinem Verhalten ist der eigenart des Betriebes rechnung zu tragen.
n   Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sind zu wahren.
n   Mit Werkzeug und Material muss sorgsam umgegangen werden.
n   Bei krankheit oder sonstiger Verhinderung muss er dies sofort mitteilen.
n   Zeugnisse der Berufsschule sind nach deren erhalt unverzüglich dem lehrberechtigten vorzulegen, 

schulhefte auf dessen Verlangen.

 

 (12)  welche pflichten habe ich aus dem lehrverhältnis? 

durch den lehrvertragsabschluss übernehmen sie pflichten, die im Berufsausbildungsgesetz (BaG) 
festgelegt sind. die wichtigsten sind:

n   fertigkeiten und kenntnisse des lehrberufes sind zu vermitteln.
n   dem lehrling dürfen keine berufsfremden arbeiten bzw. arbeiten, die seine kräfte übersteigen,  

zugeteilt werden.
n   eltern und erziehungsberechtigte sind von wichtigen Vorkommnissen zu verständigen.
n   für den Berufsschulbesuch ist dem lehrling – unter fortzahlung der Bezüge – freizugeben.
n   übersteigen die internatskosten (beim Blockunterricht) 50 % der lehrlingsentschädigung, sind die 

Mehrkosten von ihnen abzugelten. 
n   für die ablegung der lehrabschlussprüfung ist dem lehrling – unter fortzahlung der Bezüge –  

freizugeben.
n   Während der lehrzeit bzw. der Behaltezeit (siehe punkt 15) muss dem lehrling beim erstmaligen  

prüfungsantritt die prüfungstaxe ersetzt werden.
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(13)  wie gehe ich mit dem lehrling richtig um? 

n   ein gutes Vorbild sein: Behandeln sie den lehrling so, wie sie selbst gerne behandelt werden  
möchten und geben sie dem lehrling das Gefühl, dass er bei schwierigkeiten und Unklarheiten um 
rat fragen kann.

n   Auf den lehrling und seine stärken und schwächen eingehen: nehmen sie rücksicht auf das  
lerntempo des lehrlings und geben sie ihm spielraum für seine entwicklung. trauen sie ihm etwas 
zu und übergeben sie ihm mit der Zeit immer mehr Verantwortung. Bieten sie Unterstützung und 
lernhilfen in Bereichen an, in denen der lehrling schwächen aufweist.

n   motivieren durch lob und Anerkennung: achten sie auch auf das, was gut gemacht wird und schauen 
sie nicht nur auf die fehler. kritik bleibt Menschen stärker im Gedächtnis als lob. sparen sie deshalb 
nicht mit lob, so können sie das selbstbewusstsein ihres lehrlings stärken und seine Motivation  
fördern.

n   regelmäßig feedback geben und feedback einholen: Besprechen sie erledigte arbeiten nach und 
führen sie in regelmäßigen abständen feedback-Gespräche.

 

 (14)  was kann ich tun, wenn es probleme mit dem lehrling gibt? 

1.  Wenn es probleme gibt (z.B. Unpünktlichkeit, lehrling spricht zu wenig, ungepflegtes äußeres), be-
sprechen sie es zuerst im rahmen eines persönlichen gespräches mit Ihrem lehrling. einem jungen 
Menschen ist oft zu wenig bewusst, welche (außen-)Wirkung er bzw. sein Verhalten hat. 

2.  sollte dies nicht ausreichen, um das problem zu lösen, können lehrbetriebe bzw. ausbilder kostenlos 
ein coaching in anspruch nehmen (siehe www.lehre-statt-leere.at/). Gemeinsam mit einem professio-
nellen coach werden lösungen für die schwierigkeiten im Umgang mit dem lehrling erarbeitet. auch 
für lehrlinge wird kostenloses coaching angeboten. Beispielsweise wenn schwierigkeiten im privaten 
Umfeld die ausbildung des lehrlings negativ beeinflussen. der lehrlings- und lehrbetriebscoach  
unterstützt sie z.B. in folgenden Bereichen:

    n   auswahl und eingliederung von lehrlingen in ihren Betrieb
    n    führung und entwicklung ihrer lehrlinge
    n   Begleitung von entwicklungs-/problemlösungsprozessen in der lehrlingsausbildung
    n    individuelle Beratung und Begleitung bei akut anstehenden herausforderungen in der laufenden 

ausbildung von lehrlingen

3. erst die allerletzte konsequenz sollte die Auflösung des lehrvertrages sein (siehe punkt 16).
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 (15)  welche Kosten kommen im Zuge einer lehrlingsausbildung auf mich zu? 

die kosten der Berufsschule werden aus öffentlichen Mitteln bezahlt. die betriebliche ausbildung wird 
vom Betrieb finanziert. folgende kosten kommen dabei auf sie zu:

n   der lehrling hat anspruch auf eine kollektivvertraglich festgelegte lehrlingsentschädigung. aktuell 
beträgt sie für den/die foto- und Multimediakaufmann/-frau im ersten lehrjahr € 570, im zweiten  
€ 720 und im dritten € 1.020 brutto (stand 2017). 

n   Wird die Berufsschule in form eines Blockunterrichts besucht, müssen sie eventuell anteilige Inter-
natskosten übernehmen, damit dem lehrling abzüglich der kosten zumindest 50 % seiner lehrlings-
entschädigung bleiben.

n   darüber hinaus müssen sie einmalig für die prüfungsgebühr der lehrabschlussprüfung in höhe von 
€ 100 (stand 2017) aufkommen.

Beachten sie: der lehrling leistet bereits während der ausbildung produktive arbeit und es gibt eine 
reihe von finanziellen Unterstützungen (siehe punkt 14). Zudem sind folgende Versicherungsbeitragssät-
ze für lehrlinge herabgesetzt:

n   krankenversicherung: ermäßigter Versicherungsbeitrag von 3,35 % (statt 7,65 %), davon sind 1,68 % 
vom dienstgeber zu entrichten

n   Unfallversicherung: kein Versicherungsbeitrag
n   arbeitslosenversicherung: ermäßigter Versicherungsbeitrag von 2,40 % (statt 6,00 %), davon sind  

1,20 % vom dienstgeber zu entrichten

 

 (16)  welche förderungen gibt es für die lehrlingsausbildung? 

es steht eine reihe von förderungen für lehrbetriebe zur Verfügung (siehe www.lehre-foerdern.at),  
z.B. (stand 2017):
n   Basisförderung: 3 lehrlingsentschädigungen im 1. lehrjahr, 2 lehrlingsentschädigungen im  

2. lehrjahr und 1 lehrlingsentschädigung im 3. lehrjahr
n   ausgezeichnete und gute lehrabschlussprüfungen (€ 250 bzw. € 200)
n   Weiterbildung für ausbilder (75 % der kosten bis € 2.000 im Jahr pro ausbilder)
n   ersatz der lehrlingsentschädigung bei lehre mit Matura, bei auslandspraktika und sprachaufenthalten
n   kurse für lehrlinge mit lernschwierigkeiten, Vorbereitungskurse auf die lehrabschlussprüfung
n   lehrlingsausbildung für erwachsene
n   prämie für die ausbildung von lehrlingen aus überbetrieblichen ausbildungseinrichtungen
n   ansprechpartner für detaillierte informationen ist die lehrlingsstelle des Bundeslandes, bei der auch 

der förderantrag einzubringen ist, oder die fachgruppen der Wirtschaftskammer in dem jeweiligen 
Bundesland.
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(17)  wie endet die lehre und was passiert danach? 

das lehrverhältnis endet im normalfall mit dem im lehrvertrag vereinbarten letzten lehrtag. der lehr-
ling hat am ende der lehrzeit die Möglichkeit, die lehrabschlussprüfung abzulegen. Wird die prüfung 
vor dem letzten lehrtag abgelegt und bestanden, so endet die lehrzeit bereits mit ablauf der Woche, in 
der die prüfung absolviert wurde.

behaltezeit: nach Beendigung der lehrzeit muss der ausgelernte lehrling noch 5 Monate in seinem er-
lernten Beruf weiterbeschäftigt werden.

 

 (18)  wann kann der lehrvertrag vorzeitig aufgelöst werden? 

Zur vorzeitigen auflösung eines lehrverhältnisses gibt es folgende Möglichkeiten:

n   Auflösung in der probezeit: Während der ersten 3 Monate der lehrzeit können sowohl sie als auch 
der lehrling das lehrverhältnis jederzeit (auch während des krankenstandes) einseitig ohne angabe 
von Gründen auflösen. nutzen sie daher die probezeit aktiv für die feststellung der Berufseignung 
des lehrlings. 
hinweis: Besucht der lehrling während der ersten 3 Monate einen Berufsschullehrgang, so gelten die 
ersten 6 Wochen der tatsächlichen betrieblichen ausbildung/Beschäftigung als probezeit.

n   einvernehmliche lösung: eine einvernehmliche auflösung ist jederzeit möglich.
n   Auflösung aus triftigen grund: liegen triftige Gründe vor, z.B. wenn der lehrling seine vertraglichen 

pflichten (siehe punkt 9) verletzt oder vernachlässigt oder unentschuldigt von der Berufsschule fern-
bleibt, kann das lehrverhältnis einseitig aufgelöst werden.

n   Außerordentliche Auflösung zu bestimmten Zeitpunkten: außerdem besteht die Möglichkeit, das 
lehrverhältnisse ohne Begründung außerordentlich am ende des 1. lehrjahres und des 2. lehrjahres 
aufzulösen. es ist jedoch ein Mediationsverfahren zwingend vorgeschrieben, dessen kosten sie zu 
tagen haben. 

folgende punkte sind bei der lehrvertragsauflösung zu beachten:
n   die auflösung muss immer schriftlich erfolgen.
n   die zuständige Berufsschule ist umgehend zu verständigen.
n   die lehrlingsstelle ist binnen 4 Wochen zu verständigen.


